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60/86. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der
Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen
Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der
Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung,
zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 16. De-
zember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J vom
30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 über
das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und
Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom
6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über
regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender Maß-
nahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002, 58/61 vom 8. Dezember 2003 und
59/101 vom 3. Dezember 2004,

im Bewusstsein der wichtigen Rolle, die das Regionalzen-
trum dabei spielen kann, vertrauensbildende und Rüstungsbe-
grenzungsmaßnahmen auf regionaler Ebene zu fördern und so
zum Fortschritt auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung
beizutragen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs222, in dem festgestellt wurde, dass das Regionalzentrum
sein Mandat nach wie vor unter äußerst schwierigen finanzi-
ellen und operativen Bedingungen erfüllt,

besorgt darüber, dass die Tätigkeiten und die Personalaus-
stattung des Regionalzentrums angesichts der beschränkten
ihm zur Verfügung stehenden Mittel reduziert wurden, 

zutiefst besorgt darüber, dass die Zukunft des Regionalzen-
trums, wie im Bericht des Generalsekretärs festgestellt, ange-
sichts des Fehlens einer zuverlässigen Finanzierungsquelle,
die die Fortdauer seiner Tätigkeit sicherstellen würde, düster
aussieht,

eingedenk der Anstrengungen, die unternommen werden,
um die erforderlichen Mittel für die Betriebskosten des Regio-
nalzentrums zu mobilisieren,

sich dessen bewusst, dass es geboten ist, das Mandat und
die Programme des Regionalzentrums im Lichte der Entwick-

lungen, die sich seit seiner Einrichtung auf dem Gebiet des
Friedens und der Sicherheit in Afrika vollzogen haben, zu
überprüfen,

unter Berücksichtigung dessen, dass zur Steigerung der
Wirksamkeit eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Re-
gionalzentrum und dem Friedens- und Sicherheitsrat der Afri-
kanischen Union, insbesondere seinen Institutionen auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Sicherheit, sowie
mit den zuständigen Organen und Programmen der Vereinten
Nationen in Afrika hergestellt werden muss,

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel einen Konsultationsmechanismus der interessier-
ten Staaten, insbesondere afrikanischer Staaten, zur Frage der
Neugliederung des Regionalzentrums der Vereinten Nationen
für Frieden und Abrüstung in Afrika einzurichten und der Ge-
neralversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten;

2. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die inter-
nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt wer-
den und ihre Durchführung erleichtert wird;

3. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren,
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der Afri-
kanischen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Friedens,
der Sicherheit und der Entwicklung, zu erleichtern und auch
künftig Hilfe zur Stabilisierung der Finanzlage des Zentrums
zu gewähren;

5. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union, regionalen und
subregionalen Organisationen sowie den afrikanischen Staa-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und
Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten223 zu fördern;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

7. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 60/87

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/464, Ziff. 22)224.

221 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
222 A/60/153.

223 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
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60/87. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Ak-
tivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Natio-
nen und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989,
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996,
52/39 B vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember
1998, 54/55 A vom 1. Dezember 1999, 55/34 B vom 20. No-
vember 2000, 56/25 A vom 29. November 2001, 57/88 vom
22. November 2002, 58/65 vom 8. Dezember 2003 und 59/96
vom 3. Dezember 2004,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig
und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum Welt-
frieden und zur internationalen Sicherheit beitragen können,

davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, einschließ-
lich der regionalen Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der
Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden können,

unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitli-
nien für die allgemeine und vollständige Abrüstung,

davon überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima
des Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens
innerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden
kann,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika225,
die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften De-
mokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften

Entwicklung in Zentralafrika226 und die Erklärung von Jaunde
über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika227,

eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197 (1998),
die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Berichts des
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in
Afrika228 am 16. beziehungsweise 18. September 1998 verab-
schiedete,

betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssi-
cherungskapazität Afrikas gestärkt werden muss,

unter Hinweis auf den auf der vierten Ministertagung des
Ständigen beratenden Ausschusses gefassten Beschluss zu
Gunsten der Einrichtung eines subregionalen Zentrums für
Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaunde
unter dem Dach des Amtes des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die die Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der
zentralafrikanischen Staaten unternehmen, um den Frieden
und die Sicherheit in ihrer Subregion zu fördern, einschließlich
des Besuchs des Präsidenten der Republik Kongo und derzei-
tigen Vorsitzenden der Wirtschaftsgemeinschaft der zentral-
afrikanischen Staaten in Kinshasa am 24. Juni 2005 sowie des
Vierparteien-Gipfels der Staatschefs Angolas, der Demokrati-
schen Republik Kongo, Gabuns und Kongos, der am 16. Juli
2005 in Kinshasa im Rahmen des Mandats stattfand, das dem
derzeitigen Vorsitzenden auf der zwölften Tagung der Konfe-
renz der Staats- und Regierungschefs der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten übertragen wurde,

sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Verbes-
serung der Lage zwischen der Demokratischen Republik Kon-
go und Ruanda, insbesondere den ermutigenden Ergebnissen,
die auf den Treffen der von der Demokratischen Republik
Kongo, Ruanda und Uganda gebildeten Dreierkommission zu
Fragen der Sicherheit in diesem Teil der Region der Großen
Seen erzielt wurden,

Kenntnis nehmend von dem erfolgreichen Abschluss der
Wahlprozesse in der Zentralafrikanischen Republik und in Bu-
rundi,

anerkennend, wie wichtig Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogramme sind, wenn es
darum geht, den Frieden, die politische Stabilität und den Wie-
deraufbau zu stärken, insbesondere in Postkonfliktsituationen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über regionale vertrauensbildende Maßnahmen, der sich
mit den Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika seit
der Verabschiedung der Resolution 59/96 der Generalver-
sammlung befasst229;

224 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Burundi, Gabun, Kamerun, Kongo,
Tschad und Zentralafrikanische Republik.
225 A/50/474, Anhang I. 

226 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I.
227 A/53/868-S/1999/303, Anlage II.
228 A/52/871-S/1998/318.
229 A/60/166.
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2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen
um die Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regio-
naler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannungen und
Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frieden, die Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung in der Subregion auf
Dauer zu fördern; 

3. legt den Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten nahe, ihre Anstrengun-
gen zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in ihrer
Subregion fortzusetzen;

4. legt der Demokratischen Republik Kongo und Ruan-
da nahe, ihre Anstrengungen zur Stärkung ihrer bilateralen Be-
ziehungen fortzusetzen;

5. appelliert mit Nachdruck an die internationale Ge-
meinschaft, jede erforderliche Unterstützung für den reibungs-
losen Ablauf des derzeit in der Demokratischen Republik Kon-
go vonstatten gehenden Wahlprozesses zu gewähren; 

6. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die be-
treffenden Staaten bei ihren Anstrengungen zur Durchführung
von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprogrammen zu unterstützen;

7. bekräftigt erneut ihre Unterstützung für das Arbeits-
programm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf der
vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisa-
tionstagung des Ausschusses verabschiedet wurde;

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die der Ständige beratende Ausschuss bei der Durchfüh-
rung seines Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2004-2005
erzielt hat230;

9. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unter-
stützung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen auf
ihren Ministertagungen verabschiedete gesamte Aktivitäten-
programm durchzuführen;

10. begrüßt es, dass die am 25. Februar 1999 in Jaunde
abgehaltene Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafri-
kanischen Staaten einen Mechanismus zur Förderung, Wah-
rung und Konsolidierung des Friedens und der Sicherheit in
Zentralafrika geschaffen hat, der die Bezeichnung "Rat für
Frieden und Sicherheit in Zentralafrika" führt, und ersucht den
Generalsekretär, seine volle Unterstützung zu gewähren, da-
mit dieser wichtige Mechanismus seine Wirksamkeit effektiv
entfalten kann;

11. betont die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanis-
mus in Zentralafrika funktionsfähig zu machen, damit er ei-
nerseits als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der
politischen Lage in den Mitgliedstaaten des Ständigen bera-
tenden Ausschusses dienen kann, mit dem Ziel, den Ausbruch
künftiger bewaffneter Konflikte zu verhindern, und anderer-
seits als ein Fachorgan, mit dessen Hilfe die Mitgliedstaaten
das Arbeitsprogramm des Ausschusses durchführen werden,

das auf seiner 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisationsta-
gung verabschiedet wurde, und ersucht den Generalsekretär,
ihm die Unterstützung zu gewähren, die er benötigt, damit er
seine Tätigkeit ordnungsgemäß durchführen kann;

12. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika zu gewähren;

13. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unterstüt-
zung dabei zu gewähren, den Rat für Frieden und Sicherheit
in Zentralafrika und den Frühwarnmechanismus einsatzfähig
zu machen und ihren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Schaf-
fung eines Netzes von Parlamentariern zu unterstützen, mit
dem Ziel der Einrichtung eines subregionalen Parlaments in
Zentralafrika;

15. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, den Ländern Zentral-
afrikas auch weiterhin vermehrte Hilfe zu gewähren, damit sie
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem je-
weiligen Hoheitsgebiet bewältigen können;

16. dankt dem Generalsekretär für die Schaffung des
Treuhandfonds für den Ständigen beratenden Ausschuss der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika;

17. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die staat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzliche frei-
willige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, damit
das Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses
durchgeführt werden kann;

18. dankt dem Generalsekretär dafür, dass er vom 8. bis
22. Juni 2003 eine multidisziplinäre Mission entsandt hat, mit
dem Auftrag, die vorrangigen Bedürfnisse der Region und die
Probleme zu ermitteln, mit denen sie auf den Gebieten Frieden,
Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung, Menschenrechte,
HIV/Aids und humanitäre Angelegenheiten konfrontiert ist;

19. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unterstüt-
zung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen kön-
nen;

20. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

21. beschließt, den Punkt "Regionale vertrauensbildende
Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschus-
ses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentral-
afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/88

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 111 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 13 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/464, Ziff. 22)231:230 Siehe A/59/769-S/2005/212, Anlage.
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